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Was stand 2004 drin?
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§ 3 Begriffsbestimmungen

[Die Verwendung 
gesonderter Totenscheine
für Totgeborene oder unter
1 Jahr Verstorbene ist nicht 
mehr vorgesehen.]
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Benachrichtigung des Arztes (§ 4, Abs. 2)
Verstirbt eine Person im häuslichen Bereich, dann 
gehört die Leichenschau zur ambulanten ärztlichen
Versorgung und ist vom behandelnden Arzt oder 
jedem erreichbaren niedergelassenen Arzt oder von 
einem Arzt im Notfalldienst durchzuführen.
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Regelung § 5, Abs. 3, 
Ein im Notfalldienst oder im Rettungsdienst tätiger
Arzt kann sich auf die Feststellung des Todes, des 
Todeszeitpunktes und der äußeren Umstände 
beschränken, wenn er die weitere Durchführung der 
vollständigen Leichenschau durch einen anderen
Arzt sofort veranlasst. 

V O R L Ä U F I G 
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Amtliche Begründung des ThürBestG
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§ 5
Ärztliche Leichenschaupflicht
Abs. 3
Amtliche Begründung
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§ 5
Ärztliche Leichenschaupflicht
Absatz 3
Amtliche Begründung

V O R L Ä U F I G 
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§ 6
Durchführung der Leichenschau
Absatz 1

(1) ... Die Leichenschau soll an dem Ort, an dem die Leiche aufgefunden 
wurde, vorgenommen werden……..Ist an diesem Ort eine ordnungsgemäße 
Leichenschau nicht möglich oder zweckmäßig, kann sich der Arzt zunächst auf 
die Feststellung des Todes, des Todeszeitpunkts und der äußeren Umstände 
beschränken. Er hat sofort einen vorläufigen Totenschein auszustellen und 
sodann die Leichenschau an einem hierfür besser geeigneten Ort 
fortzusetzen.

V O R L Ä U F I G 
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§ 5 Ärztliche Leichenschaupflicht
Absatz 3
§ 6 Durchführung der Leichenschau
Absatz 1
Amtliche Begründung

V O R L Ä U F I G 
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§ 5 Ärztliche Leichenschaupflicht
Absatz 3
§ 6 Durchführung der Leichenschau
Absatz 1
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Thür. Ärzteblatt: 
[ Die Verwendung eines gesonderten Formulars,
z. B. „Todesbescheinigung“ oder „Leichenbegleitschein“,
wie in anderen Bundesländern, ist nicht vorgesehen.
Somit sind Missverständnisse durch nicht oder unzureichend 
gekennzeichnete „Vorläufige Totenscheine“ in Zukunft nicht
zu erwarten. ]
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Todeszeit
Regelung § 5, Abs. 3, 
Ein im Notfalldienst oder im Rettungsdienst tätiger
Arzt kann sich auf die Feststellung des Todes, des 
Todeszeitpunktes und der äußeren Umstände beschränken, 
wenn er die weitere Durchführung der vollständigen 
Leichenschau durch einen anderen Arzt sofort veranlasst. 

Amtliche Begründung
Wenn eine Schätzung der Todeszeit nicht möglich ist, soll 
vermerkt werden das Datum, wann zuletzt lebend gesehen 
oder das Datum der Auffindung sowie ggf. die Beschreibung 
der für die Schätzung ausschlaggebenden Befunde.
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Todesart 2 oder 3
§ 6 
Durchführung der Leichenschau,  Abs. 4, 
Ist durch äußere Merkmale bereits erkennbar…., dass es sich 
um einen nicht natürlichen Tod handelt, oder handelt es sich 
um einen unbekannten Toten, hat der Arzt unverzüglich die 
Polizei oder die Staatsanwaltschaft zu verständigen. Er hat in 
diesem Fall bis zum Eintreffen der Polizei oder der 
Staatsanwaltschaft von einer weiteren Leichenschau 
abzusehen und dafür zu sorgen, dass keine Veränderungen an 
der Leiche und der unmittelbaren Umgebung vorgenommen 
werden;
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Erläuterung  Todesart 2 oder 3
§ 6 
Durchführung der Leichenschau,  Abs. 4
Amtliche Begründung
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Zusammenfassung

Vorläufiger Totenschein Amtlicher Totenschein
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Entwurf AGTN e.V. 

„Vorläufige
Todesbescheinigung
Rettungsdienst“ für Thüringen

§ 5 Ärztliche Leichenschaupflicht

§ 6 Durchführung der Leichenschau
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